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Liebe Mitbürgerinnen, 

liebe Mitbürger,

mit dem Zukunftsplan und der 

Vision „Oberviechtach 2030“ 

wollen wir unsere Heimat attraktiv 

und zukunftsfähig gestalten.

Schön, dass Sie sich heute mit 

dem Gestaltungshandbuch für 

unsere Altstadt beschäftigen. Eine 

erfolgreiche Stadtentwicklung 

braucht die Mitwirkung der Bür-

gerinnen und Bürger für ihre un-

mittelbare Lebensumwelt. Denn 

neben der Gestaltung von öffent-

lichen Straßen und Plätzen sind 

es vor allem auch private Maß-

nahmen, die das Erscheinungsbild 

unserer Stadt prägen. 

    

Wie im Gesicht eines Menschen 

lassen sich auch im Stadtbild Per-

sönlichkeit und Charakter erken-

nen. Unsere Geschichte und unse-

re Region sind stadtbildprägend 

und haben unverwechselbare 

Spuren hinterlassen. Diese erge-

ben ein eigenständiges Erschei-

nungsbild, das uns vertraut ist und 

in dem wir unser Oberviechtach 

wiedererkennen. Dieses gilt es 

zu bewahren und weiterzuentwi-

ckeln.

Das vorliegende Gestaltungshand-

buch wurde im gemeinsamen Dia-

log mit Fachplanern, Stadträten 

und Bürgern erarbeitet und zeigt 

Möglichkeiten, wie Gebäude und 

Außenflächen stadtbildgerecht ge-

staltet werden können. Es soll Sie 

für eine gestalterische Aufwertung 

Ihres Anwesens ermutigen, damit 

unsere Stadt weiterhin lebens- 

und liebenswert bleibt.

Der Klimawandel betrifft uns alle 

und erfordert unsere Aufmerk-

samkeit, damit die Folgen gemin-

dert werden können. Jeder Einzel-

ne kann durch kleine Beiträge, wie 

z.B.  der Entsiegelung oder Begrü-

nung von Flächen mitwirken. Zu-

dem geht es auch um die Nutzung 

von regenerativer Energie durch 

eine stadtbildverträgliche Integra-

tion von Solaranlagen.

Bitte nutzen Sie auch das kommu-

nale Förderprogramm für Investi-

tionskosten in die Verbesserung 

der Wohn- und Lebensqualität in 

der Altstadt. Bereits gelungene 

private Fördermaßnahmen zei-

gen, wie wertvoll dieses Instru-

ment ist.

Das Gestaltungshandbuch soll 

helfen, an die bisherigen Erfolge 

anzuknüpfen. Eine erfolgreiche 

Stadtentwicklung gelingt nur, 

wenn wir zusammenarbeiten. Ge-

meinsam schaffen wir mehr als je-

der Einzelne. Ich wünsche uns bei 

dieser WIR-Aufgabe viel Erfolg! 

VORWORT

Bereits vorab herzlichen Dank für 

Ihr Interesse und Ihre Unterstüt-

zung.

Ihr Bürgermeister

Rudolf J. Teplitzky



Warum ein Gestaltungshandbuch?

Unsere Altstadt soll als historischer 

Ortskern identitätsstiftend wirken 

und einen Wiedererkennungswert 

bei unseren Bürgern und Besuchern 

wecken. Hierfür wollen wir das his-

torisch geprägte Ortsbild unserer 

Altstadt erhalten und zeitgemäß 

weiterentwickeln. 

Dabei prägt jedes einzelne Anwe-

sen das Erscheinungsbild unserer 

Altstadt. Das vorliegende Gestal-

tungshandbuch bietet gebündelt 

Empfehlungen und Hilfestellungen 

für diejenigen, welche ihren Teil zu 

einer gelungenen Altstadtsanierung 

beitragen wollen. Das Handbuch 

kann für vollumfängliche Sanierun-

gen, für Kleinmaßnahmen und ein-

zelne Instandsetzungsarbeiten aber 

auch für Neubauten innerhalb der 

Altstadt zu Rate gezogen werden.

Wir hoffen, dass die aufgeführten 

Empfehlungen eine Vielzahl von 

Nachahmern finden. Denn je mehr 

Eigentümer dieses Handbuch bei 

der Gestaltung ihres Anwesens 

anwenden, umso erlebbarer wird 

der Charakter unserer Altstadt, 

der uns gemeinsam auszeichnet. 

Wir unterstützen Sie gerne dabei 

und bieten Ihnen eine kostenlose 

Erstberatung durch unseren städte-

baulichen Berater an. Sollten Sie im 

Altstadtsanierungsgebiet bauliche 

Veränderungen vornehmen wollen, 

so nehmen Sie einfach Kontakt mit 

uns auf, bevor Sie einen Planer oder 

Handwerker beauftragen.

Unterschied zur Gestaltungssatzung?

Neben diesem Gestaltungshand-

buch gibt es zusätzlich eine Ge-

staltungssatzung. Während das 

Handbuch grundsätzlich einen 

empfehlenden Charakter besitzt 

und die Fördervorgaben abbildet, 

stellt die Gestaltungssatzung 

eine für jedermann geltende 

Bauvorschrift dar. Die Satzung 

enthält die wichtigsten Inhalte 

aus dem Handbuch, welche un-

abhängig von der Inanspruch-

nahme von Förderungen immer 

einzuhalten sind. 

Die Gestaltungssatzung ist im 

Bauamt der Stadt Oberviechtach 

sowie auf der Homepage www.

oberviechtach.de unter der Rubrik 

„Satzungen & Ortsrecht“ abruf-

bar.  

Hinweise zum Bestandsschutz

Bestandsgeschützt ist eine bau-

liche Anlage, wenn sie genehmigt 

und genehmigungskonform er-

richtet worden ist (formeller Be-

standsschutz) oder wenn sie zum 

Zeitpunkt ihrer Errichtung dem 

geltenden Recht entsprochen hat 

(materieller Bestandsschutz) und 

danach jeweils nicht rechtswidrig 

geändert worden ist.

Kommunales Förderprogramm 

der Stadt Oberviechtach

Die Umsetzung der aufgeführten 

Empfehlungen kann zu Mehrkos-

ten im Vergleich zu moderneren Al-

ternativen führen. Um diese Mehr-

aufwendungen zu würdigen, bietet 

die Stadt Oberviechtach Zuschuss-

möglichkeiten im Rahmen des 

Kommunalen Förderprogramms. 

Was ist förderfähig? 

 ▪ Die Instandsetzung, Neu- und 

Umgestaltung von Fassaden 

einschließlich Fenster und 

Türen, Dächern und Dachauf-

bauten.

 ▪ Herstellung, Umgestaltung 

von Einfriedungen, Außen-

treppen und Hofräumen die 

vom öffentlichen Raum aus 

einsehbar sind.

 ▪ Modernisierungsmaßnahmen 

zur Anpassung von Gebäuden 

an moderne Wohnverhältnisse 

(Heizung- und Sanitäranlagen)

Vereinfacht lässt sich sagen, wer 

bei den oben aufgeführten Maß-

nahmen die in diesem Handbuch 

enthaltenen Gestaltungsempfeh-

lungen und Fördervorgaben (= 

Zusammenfassungen in den grü-

nen Kästchen) berücksichtigt und 

dadurch einen positiven Stadtbild-

beitrag leistet, kann Zuschüsse 

aus dem Kommunalen Förderpro-

gramm beantragen. 

EINFÜHRUNG



Wie läuft das 

Förderverfahren ab? 

1. Bei allen baulichen Maßnahmen 

innerhalb des Geltungsbereichs 

sollte vor Baubeginn die Stadtver-

waltung informiert werden. Es ist 

für die Förderung entscheidend, 

dass mit der Maßnahme noch nicht 

begonnen wurde. Wenn Sie sich für 

eine Instandsetzung Ihres Anwe-

sens entschlossen haben, nehmen 

Sie Kontakt mit uns auf und erläu-

tern Ihr Vorhaben.

2. Beratungstermin vereinbaren 

Es wird ein kostenloser und un-

verbindlicher Beratungstermin vor 

Ort vereinbart. Eine kostenlose 

Beratung besteht auch dann, wenn 

keine Förderung in Anspruch ge-

nommen wird. Neben Vertretern 

der Stadtverwaltung werden an 

dem Beratungsgespräch zudem der 

städtebauliche Berater (= Architekt) 

und der Sanierungsträger (= Finan-

zierungsexperte) der Stadt Ober-

viechtach teilnehmen. 

Hierbei wird Ihr Vorhaben in Hinblick 

auf die Förderung besprochen. Der 

Sanierungsträger gibt einen Ausblick 

auf die Förder- und Abschreibungs-

möglichkeiten für Ihr Vorhaben. Der 

städtebauliche Berater zeigt Ihnen 

auf, wie Sie die Empfehlungen 

dieses Handbuches zugeschnitten 

auf Ihr Anwesen am besten umset-

zen können. Im Anschluss an den 

Termin wird ein Beratungsgeheft 

gefertigt, das Gestaltungsmöglich-

keiten für Ihr Anwesen vorschlägt. 

3. Förderantrag stellen

Wenn Sie sich für die Umsetzung 

eines Gestaltungsvorschlags ent-

scheiden, so können Sie unter An-

gabe der voraussichtlichen Kosten 

einen Förderantrag bei der Stadt 

Oberviechtach stellen. Dem An-

tragsformular sind beizufügen: 

 ▪ Kurze Baubeschreibung 

 ▪ Pläne (Lageplan, ggf. Ansichten, 

Grundrisse usw.) 

 ▪ Drei Vergleichsangebote je Ge-

werk

 ▪ Finanzierungsplan (wurden wei-

tere Zuschüsse oder Leistungen 

beantragt?)

4. Zustimmung zum 

Maßnahmenbeginn

Die Stadt Oberviechtach erteilt 

zeitnah schriftlich Ihre Zustimmung 

zum Baubeginn. Nach Erhalt kön-

nen Aufträge vergeben und mit der 

Maßnahme begonnen werden. 

5. Abrechnung der Maßnahme und 

Förderbewilligung

Nach Abschluss der Maßnahme 

legen Sie der Stadt Rechnungen 

und Zahlungsnachweise zu der 

Maßnahme vor. Es wird eine Ab-

schlussbewertung durch den städ-

tebaulichen Berater vorgenommen, 

ob der Gestaltungsvorschlag ent-

sprechend ausgeführt wurde. Nach 

positiver Bewertung wird die För-

derhöhe anhand der eingereichten 

Rechnungen geprüft und bewilligt. 

Eine Auszahlung erfolgt vorbehalt-

lich verfügbarer Haushaltsmittel im 

ersten Halbjahr des darauffolgen-

den Kalenderjahrs.

Das aktuelle Kommunale Förderpro-

gramm mit näheren Einzelheiten ist 

diesem Handbuch beigelegt oder 

online unter:

www.oberviechtach.de abrufbar.  

Abschreibungsmöglichkeiten

Neben der Förderung gibt es zusätz-

lich die Möglichkeit, die Sanierungs-

kosten auf 12 Jahre mit erhöhten 

Absetzbeträgen steuerlich geltend 

zu machen. Voraussetzung hierfür 

ist eine Modernisierungsvertrag 

mit der Stadt Oberviechtach, indem 

festgelegt wird, welche Sanierungs-

arbeiten Sie vornehmen werden. 

Nach entsprechender Ausführung 

und Vorlage der Rechnungen und 

Zahlungsnachweise, werden diese 

geprüft und die Stadt Oberviechtach 

erteilt eine entsprechende Beschei-

nigung zur Vorlage beim Finanzamt. 

Ansprechpartner

Stadt Oberviechtach Bauamt

Nabburger Straße 2

92526 Oberviechtach

09671 307-0

rathaus@oberviechtach.de 
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Abb. oben Oberviechtach um 1650.

Der damalige Markt Oberviechtach 

(Marktrecht seit 1337, Stadtrecht seit 1952) 

hat sich hier bereits von einer dörflichen 

Siedlung zu einer wehrhaften Landstadt 

entwickelt. In der Mitte die Pfarrkirche St. 

Johannes der Täufer, im Bildvordergrund 

die Ringmauer mit Toranlagen. Am linken 

Bildrand zeigt sich das Schloss Murach.

Oberviechtach / Gesamtansicht mit 

Schloss Murach aus „Topographia Bavariae“ 

Matthaeus Merian (um 1650)

Das Gefüge der Stadt früher

Der Stadtgrundriss aus dem Jahr 

1835 zeigt Oberviechtach in seiner 

historischen Siedlungsform mit 

einer Bebauung, die entlang der 

Erschließungen weitgehend regel-

mäßig angeordnet ist. 

In dieser Siedlungs- und Stadt-

form bildet Oberviechtach damit 

eher die Ausnahme gegenüber 

deutlich häufiger vorkommenden, 

systematisch angelegten Stadt-

gründungen. 

Der historische Siedlungsursprung 

und Stadtmittelpunkt mit der 

kath. Pfarrkirche St. Johannes der 

Täufer und einem die Pfarrkirche 

umgebenden, geschlossenen Ge-

bäude- und Mauerring mit Pfarrhof 

zeigt sich als geschlossener Be-

reich innerhalb des Stadtgefüges 

und lässt auf eine frühe Wehrkir-

che schließen. 

Der im Süden angrenzende Markt-

platz ist durch typische Stadt- und 

Ackerbürgerhäuser in dichter Stel-

lung gefasst und bildete zusam-

men mit der Pfarrkirche den sozia-

len und religiösen Mittelpunkt der 

Stadt. 

Die drei wesentlichen Straßenzü-

ge der Stadt - damals die Obere 

Gasse im Westen, die Schlosser 

Gasse im Süden und die Böh-

mer Gasse im Osten führen vom 

Marktplatz zu den gleichnamigen, 

damaligen Stadttoren. 

Durch die einstige Stadtbefesti-

gung mit Toranlagen, die im Ur-

kataster nur noch bruchstückhaft 

dokumentiert ist, und die sich 

daran anschließenden Hofstellen 

ist der Siedlungsbereich sichtbar 

gefasst, der Übergang in die Kul-

turlandschaft baulich definiert. Die 

zahlreichen Nutz- und Bauerngär-

ten entlang der Stadtmauer bzw. 

rückwärtig der Hofstellen bilden 

einen grünen Stadtrand.
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Abb. auf diesen Seiten soweit nicht 

anders angegeben: Oberviechtach in alten 

Ansichten (1986)

Schlossertor

Oberes Tor

Marktplatz

Pfarrhof
Pfarrkirche

Böhmertor

Abb. oben Urkataster von 1835

Der Markt mit seiner typischen, ovalen 

Grundrissfigur.

(Quelle: Landesamt für Vermessung und 

Geoinformation Bayern)

1 Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer 

mit Marktplatz, um 1910.

2 Die Bahnhofstraße, damals Schlosser-

gasse. Die Abbildung zeigt ein bereits in 

mehrerer Hinsicht verändertes Stadtbild. 

Mit dem Schleifen der Stadtmauer 

verschwanden auch die Toranlagen. An 

dieser Stelle stand einst das Schlosser 

Tor. Zudem veränderten sich die baulichen 

Anforderungen an Neu- und Ersatzbauten 

infolge von Bränden im 19./20. Jahr-

hundert. Die Straßenzüge zeigen sich 

hier bereits mit begradigten Baufluchten, 

Steinbauten und Ziegeldächern. 

3 Die Schönseer Straße - die Aufnahme 

dokumentiert das ältere räumliche Gefüge 

mit vielfältigen Raumkanten. 
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Das Gefüge der Stadt heute

Die Stadt Oberviechtach war 

zu Beginn des 19. Jh. vor allem 

durch eine auf den Innenbereich 

konzentrierte Stadtentwicklung 

geprägt. Durch eine Vielzahl von 

Bränden kam es im Zuge des 

Wiederaufbaus, vor allem durch 

begradigte Baulinien und einer 

angepassten Bauweise zu ersten, 

größeren stadtbildverändernden 

Maßnahmen.

Mit dem Amtsgericht (1870), 

dem Krankenhaus in den 1890er 

Jahren, dem Bau des Bahnhofs, 

sowie dem Landratsamt (1919) 

und dem Postamt (1927) folgten 

erste repräsentative bauliche 

Unternehmungen außerhalb des 

historischen Stadtgrundrisses. 

Im 20. Jahrhundert setzte eine ver-

stärkte Siedlungsentwicklung zur 

Abb. 1

Die historische Mitte mit Pfarrkirche.

Neuere bauliche Entwicklungen:

Abb. 2 - Haus der Schwarz-Stiftung (2015) 

am Dr.-Max-Schwarz-Platz 1 (Schönberger 

Architekten)

Abb. 3 - Geschäftshaus MP18 (2014) am 

Marktplatz (Schönberger Architekten)

Abb. 4 - Stadtarchiv Oberviechtach (2021) 

am Taubenplatz (Brückner & Brückner 

Architekten) Die Planung erfolgte im bau-

lichen Zusammenhang mit dem Doktor-

Eisenbarth- und Stadtmuseum.

Schwarzplan - das Stadtgefüge im Jahr 1835 und im Jahr 2022

(Datengrundlage: Urkataster / Datengrundlage: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern)

Schaffung von Wohnraum in Folge 

steigender Bevölkerungszahlen 

ein. Neben Wohnsiedlungen ent-

standen im weiteren Bildungs- 

und Betreuungseinrichtungen, 

Dienstleistungs- und Versorgungs-

angebote, Gewerbegebiet sowie 

ein Bundeswehrstandort, die sich 

z.T. durch Maßstäblichkeit und 

Proportion von der ursprünglichen 

Bebauung absetzen.

Die historische Altstadt mit ihrer ty-

pischen ovalen Grundrissfigur und 

dem Marktplatz als Mittelpunkt 

ist als städtebauliche Einheit und 

räumliche sowie kulturhistorische 

Mitte erhalten geblieben. Hier zei-

gen sich vorbildliche Sanierungs-

maßnahmen des Gebäudebe-

standes aber auch gute Beispiele 

des qualitativen Weiterbauens als 

wichtiger Beitrag zur Förderung 

regionaler Baukultur.  
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Stadtgefüge 

Jeder Ort hat sein spezifisches 

räumliches Gefüge, das sich im 

Ortsgrundriss niederschlägt und 

Aufschluss über städtebauliche 

Qualitäten und die geschichtliche 

Prägung des Ortes gibt.

Anordnung, Form und Maßstab 

der Straßen und Wege, die Dichte 

der Gebäudegruppen, die Größen-

ordnung von Grünflächen, die Glie-

derung der Einzelgebäude, die Ver-

teilung und Form größerer Plätze 

oder Freiflächen prägen wesentlich 

das äußere Erscheinungsbild und 

geben Aufschluss über städtebau-

liche Qualitäten und die geschicht-

liche Prägung des Ortes.

Stadt- und Baustruktur

Das historische Stadtgefüge Ober-

viechtachs mit mittelalterlicher 

Stadtstruktur ist erkennbar und 

erlebbar geblieben. Bewahrt wur-

Parzellenstruktur Erschließungsstruktur Bebauungsstruktur mit Haupt- / Nebengebäuden

de die kleinteilige, unregelmäßige 

Parzellenstruktur mit den deutlich 

größeren Parzellenzuschnitten der 

Bürgerhäuser an den historischen 

Straßenzügen . Die engen Erschlie-

ßungsgassen, die Bebauung mit 

Gebäuden in dichter Stellung, die 

durch Größe und Proportion Bezug 

zueinander nehmen. 

Veränderungen zeigen sich vor 

allem an den Raumkanten der 

Straßen, Plätze und Gassen. Auf-

fällig ist auch die Neuordnung der 

landwirtschaftlichen Nebengenge-

bäude, die einst einen wichtigen 

innerstädtischen Anteil im Gefüge 

der einstigen Ackerbürgerstadt dar-

stellten. Begründet ist dies vor al-

lem durch örtliche Bauvorschriften 

des 19. Jh. infolge von Bränden, 

in denen u.a. die Neuordnung von 

Raumkanten, Bauweise und Bau-

material geregelt wurde. Darüber 

hinaus führte aber auch der Ver-

such des autogerechten Straßen-

baus der 60er Jahre zu einem ver-

änderten Stadtbild.

Siedlungserweiterungen

Mit den Siedlungserweiterungen 

Anfang des 20. / 21. Jahrhunderts 

veränderte sich der Stadtgrund-

riss. Die planmäßige Ausdehnung 

folgt nun einem linearen Erschlie-

ßungsraster bzw. mit weitgehend 

rechteckigem Parzellenzuschnitt. 

Die Bebauung wird aufgelockert 

und die Gebäude freistehend auf 

den Grundstücken angeordnet. 

Nicht immer konnte ein quali-

tatives Weiterbauen gelingen. 

Dennoch gibt es eine Vielzahl an 

Gebäuden, die auf die vorhandene 

örtliche Bautradition aufbauen und 

das Bauvorhaben durch Maßstäb-

lichkeit und Proportion in die vor-

handene Stadtstruktur integrieren. 
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Das historische Stadtgefüge Oberviech-

tachs mit mittelalterlicher Stadtstruktur 

ist erkennbar und erlebbar geblieben.

Im Hintergrund die Burg Murach, die 

seit jeher ein fester Bestandteil des 

Stadtbildes ist.

Abb. Oberviechtach in alten Ansichten

(1986)
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Historische Bautypologien 

Die Altstadt Oberviechtachs ist 

Jahrhunderte alt. Viele Generatio-

nen haben hier gewohnt und ge-

baut. Dabei hat sich mit der Zeit 

eine eigene ortstypische Sprache 

der Gestaltung entwickelt: eine 

Mundart des Bauens. 

Form und Proportion der Häuser, 

ihre Anordnung auf dem Grund-

stück und selbst die Gestaltung 

der Fassade und des Daches 

folgten örtlichen Mustern, die 

sich über die Jahre bewährt 

hatten. Das Wissen darüber hat 

über Jahrhunderte das Bauen 

begleitet und das Bild der Stadt 

geprägt.

Vor allem die Stadtbrände führten 

zu einem weitreichenden Wie-

deraufbau der Stadt, der bemer-

kenswerterweise noch ganz dem 

traditionellen Bauen verpflichtet 

war und damit die geschlossene 

Gesamtwirkung bewahrt werden 

konnte.

Haus- und Hofstellen

Die ursprüngliche Ackerbürger-

stadt war geprägt durch geradlini-

ge, maßstäbliche Gebäude – dem 

oberpfälzer Massivbau. Diese 

weitgehend einfachen Wohn-

häuser waren von bescheidener 

Formsprache. Die geschlossenen 

Baukörper sind klar definiert und 

weisen in der Regel eine recht-

eckige Grundform auf.  Vor allem 

das zweigeschossige, trauf- oder 

giebelständige Gebäude mit stei-

lem Satteldach oder Krüppelwalm-

dach war und ist auch heute noch 

ein typischer Ortsbaustein im bau-

lichen Gefüge. 

Die weit bis über die Mitte des 20. 

Jahrhunderts betriebene Land-

wirtschaft als Haupt- oder Neben-

erwerb prägte ebenso das Bauen. 

Neben den ackerbürgerlichen 

Stadthäusern waren die Haus- 

und Hoftypen durch eine typische 

Dreiteilung in Wohnhaus, Stall und 

Scheune geprägt. Im Stadtbereich 

waren Stall und Stadel überwie-

gend in einem Gebbäude unterge-

bracht. Für zusätzliche Bergeräu-

me dienten die Städel außerhalb 

der Stadtmauern.  

Daneben treten auch einige Son-

dergebäude in Erscheinung, die 

durch Anordnung, Ausrichtung, 

Proportion und Dachform im 

Stadtgefüge hervortreten.
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Abb. links

Typische Wohnhäuser /

Haus- und Hofstellen  (18. / 19. Jh.)

Gebäudetyp 1

Gebäude in seiner wohl ursprünglich 

vorherrschenden Form als 2-geschossiger, 

giebelständiger Baukörper mit Satteldach. 

Gebäudetyp 2 

Gebäude als 2-geschossiger, trauf-

ständiger Baukörper mit Satteldach oder 

Krüppelwalmdach. Die zunehmende Trauf-

ständigkeit setzte erst mit der städtebau-

lichen Neuordnung im 19. Jh. ein. Heute 

bilden die Häuserzeilen ein strenges, 

charakteristisches Ordnungsprinzip. 

Gebäudetyp 3

2-geschossiger, traufständiger Baukörper 

mit Satteldach oder Krüppelwalmdach. 

Durch Parzellierung und Maßstäblichkeit 

als besonderer Stadtbaustein abgesetzt 

und z.T. mit repräsentativem Anspruch.

Abb. rechts unten

Gasthof zur Post um 1920

Oberviechtach in alten Ansichten (1986)

Abb. rechts oben

Gasthof Thammer um 1920

Oberviechtach in alten Ansichten (1986)
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Gebäudegestalt und Fassadenbild

Neben städtebaulichen und baustrukturellen Aspekten wird das Stadt-

bild ebenso durch die Bauweise, die verwendeten Materialien, die 

handwerkliche Ausführung sowie durch die Oberflächengestaltung der 

Gebäudeelemente wie Dach, Fassade und Öffnungen geprägt. 

 

Hier haben sich in der Vergangenheit traditionelle Gestaltungsmuster 

entwickelt und bewahrt, die mit dem Leben im Ort, mit den Gebräuchen 

und der regionalen Kultur eng zusammenhängen. Dies ist die Sprache 

des Ortes, die lebendig gehalten werden soll.

Das Oberpfälzer Bürgerhaus

Das Oberpfälzer Bürgerhaus zeigt sich als zwei- bis dreigeschossiges 

Gebäude mit Satteldach, Walmdach oder Halbwalmdach. Die einfache 

Baukörpergestaltung in klarer, geschlossener und rechteckiger Grund-

form weist keine Vor- und Rücksprünge oder größere Auskragungen in 

der Gebäudekubatur auf. Anbauten sind dem Hauptgebäude deutlich 

untergeordnet.  

Alle bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass ein bruchloser städte-

baulicher Zusammenhang erhalten bleibt oder entsteht. Neubauten soll-

ten sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der Bauweise 

in die Eigenart der näheren historischen Umgebungsbebauung einfügen 

und das Ortsbild nicht negativ beeinträchtigen.

Abb. oben

Typische Fassaden (19. / 20. Jh.)

Verputzter Massivbau mit einem abge-

setzten Sockel, regelmäßig angeordneten 

Fassadenöffnungen und stehenden 

Fensterformaten.

Baudekore: u.a. Lisenen; Eckquaderung; 

Ortganggesims; Giebelprofile

FÖRDERVORGABEN ORTS- UND BAUSTRUKTUR (GEBÄUDEBESTAND)

 ▪ Erhalt und Wiederherstellung von Einzelbaukörpern im Sinne des Einfügungsgebots nach § 34 BauGB 

unter Berücksichtigung der typischen, überlieferten Parzellenstruktur, der Gebäudeproportion sowie der 

Gebäudeausrichtung; Aufnahme historischer Straßenfluchten

 ▪ Baukörpergestaltung in klarer, geschlossener und rechteckiger Grundform

Abb. rechts

Das ehem. Lebzelterhaus am Marktplatz. 

(Baudenkmal)
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Baudenkmäler und 

ortsbildprägende Gebäude

Im Sanierungsgebiet „Altstadt-

sanierung Oberviechtach“ (1994) 

sind 15 Gebäude in die Denkmal-

liste eingetragen und unterliegen 

damit dem Denkmalschutz. Der 

historische Stadtkern von Ober-

viechtach ist durch Archäologische 

Befunde des Mittelalters und der 

frühen Neuzeit nahezu vollumfäng-

lich als Bodendenkmal definiert. 

Darüber hinaus gibt es eine Viel-

zahl ortsbildprägender Gebäude, 

die ebenfalls bauhistorisch wert-

volle Einzelgebäude darstellen 

und in ihrem Erscheinungsbild der 

regionalen Bautradition entspre-

chen. Grundsätzlich gilt: Für jede 

Art von Veränderungen an einem 

Baudenkmal oder in der Nähe von 

einem Baudenkmal gelten die Be-

stimmungen Art. 4-6 BayDSchG. 

Es ist erforderlich, dass der Bau-

herr rechtzeitig vor Baubeginn mit 

der Unteren Denkmalschutzbe-

hörde Kontakt aufnimmt. Auch für 

Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. 

Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die 

in einem eigenständigen Erlaubnis-

verfahren bei der Unteren Denk-

malschutzbehörde zu beantragen 

ist. Die Beratung erfolgt ebenfalls 

über die Untere Denkmalschutz-

behörde bzw. über das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege 

(BLfD). 

Erhaltungs- und Instandset-

zungsmaßnahmen können oft 

ein Vielfaches der finanziellen 

 Aufwendungen für herkömmliche 

Gebäude betragen. Daher be-

stehen Möglichkeiten, direkte und 

indirekte Finanzierungshilfen zu 

beantragen und die zusätzlichen 

Belastungen zu mindern. Dabei ist 

darauf zu achten, dass die Finanzie-

rungshilfen nur gewährt werden, 

wenn die Maßnahme vor Beginn 

mit dem Bayerischen Landesamt 

für Denkmalpflege bzw. mit der 

 Untere Denkmalschutzbehörde ab-

gestimmt sind.

Untere Denkmalschutzbehörde

Landratsamt Schwandorf 

www.landkreis-schwandorf.de

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Informationen zu Zuschüssen 

und Steuervergünstigungen

www.blfd.bayern.de

Baudenkmäler und ortsbildprägende Gebäude
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Karte links

Baudenkmäler und Bodendenkmäler.

Quelle: Bayerisches Landesamt für 

Denkmalpflege (Stand: 24.07.2023)

Informationen zu den Baudenkmälern in 

Anlage oder online abrufbar unter:

www.geoportal.bayern.de

Bodendenkmal

ohne Maßstab

räumlicher Geltungsbereich des 
Gestaltungshandbuches 
der Stadt Oberviechtach

Baudenkmal
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Als Schutz gegen Wind und Wetter 

hat es sich als typische Dachform 

in der Vergangenheit bewährt. An 

Sonderbauten treten daneben 

vereinzelt Sonderformen in Er-

scheinung, die in der ansonsten 

ruhigen Dachlandschaft Abwechs-

lung schaffen.

Dachabschluss 

Der obere Abschluss der Fassade 

im Übergang zur Dachfläche ist 

ein wichtiges Gebäudedetail. Zum 

einen hat die gestalterische Aus-

bildung maßgeblichen Einfluss auf 

die Gesamtwirkung des Baukör-

pers. Zum anderen müssen emp-

findliche Bauteile baukonstruktiv 

zuverlässig vor Witterungseinflüs-

sen geschützt werden. 

Dach

Wie der Ortsgrundriss prägt auch 

die Dachlandschaft maßgeblich 

das Erscheinungsbild des Ortes 

und entfaltet ihre Gesamtwirkung 

im Zusammenspiel der Einzelbau-

ten. Insbesondere Gebäuden, de-

ren Dächer vom öffentlichen Raum 

einsehbar sind oder eine Fernwir-

kung besitzen, kommt eine hohe 

gestalterische Bedeutung zu. 

Dachform / Dachneigung

Die Altstadt wird durch eine diffe-

renzierte Dachlandschaft geprägt. 

Unterschiedliche Firstrichtungen 

und wechselnde Farben der Ziegel 

lassen ein lebhaftes Bild entste-

hen. Charakteristische Form an 

Hauptgebäuden, Nebengebäuden 

und Scheunen ist das 43° - 53° 

steile, symmetrische Satteldach. 

Die Dachlandschaft der Stadt Oberviechtach - die Gesamtwirkung im Zusammenspiel der Einzelbauten.

-  Dach

Die Dächer sind als steile Sattel-

dächer auszuführen. Andere 

typische Dachformen, wie das 

Krüppelwalmdach oder das 

Walmdach sollten erhalten bzw. 

wieder hergestellt werden. 

Dachformen

Satteldach

Krüppelwalmdach

Walmdach
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Ortstypische Dächer sind an Ort-

gang und Traufe durch geringe 

Dachüberstände gekennzeichnet. 

Die Dachabschlüsse weisen klare 

Kanten auf und sind zumeist ge-

schlossen ausgeführt. 

Die regionaltypische, handwerk-

liche Ausführung des Ortgangs 

und der Traufe zeigt eine Vielfalt an 

Details. Im Wesentlichen sind dies 

jedoch der gemauerte Ortgang 

mit verputztem oder angeputztem 

Ortgang, die Ausbildung durch 

ein Wind- und Stirnbrett oder 

durch eine Zahnleiste. Der Dach-

abschluss an der Traufe ist massiv 

durch ein (profiliertes) Traufgesims 

oder durch eine Traufbohle ausge-

führt. An Scheunengebäuden sind 

zum Teil auch größere Dachüber-

stände vorzufinden.

Dachabschlüsse an historischen Gebäuden mit gemauertem Ortgang.

Dachabschluss

Dachneigung

50°

55°

45°

40°

1 

2

3

1 Dachfirst

Abschluss des Steildaches / Sat-

teldaches, baulicher Abschluss 

durch den Firststein

2 Ortgang

Abschluss geneigter

Dachflächen zur Giebelwand

3 Traufpunkt

horizontaler Dachabschluss zur 

Wandfläche

ortstypische Dachneigungen 

betragen i.d.R. 43° - 55°  



Ortgang an einem Neubau mit Verblechung.
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Die vielfältigen und oftmals an-

spruchsvollen handwerklichen 

Ausführungen im historischen 

Bestand erfordern langjährige 

Erfahrung. Baukonstruktive De-

tails sollten stets dem Ziel einer 

langlebigen Sanierung und der 

Bewahrung eines authentischen 

Erscheinungsbildes entsprechen.

Dachabschlüsse an Neubauten 

sind bevorzugt mit geringem 

Dachüberstand an Ortgang und 

Traufe auszubilden und sollten 

nicht zu „wuchtig“ wirken. 

Dacheindeckung  

Als historisches Eindeckungsma-

terial findet vor allem der Tondach-

ziegel Verwendung. Die Art der 

Dacheindeckung ist durch Biber-

schwanz-, Pfannen- und Falzziegel 

bestimmt. Die Farben beschrän-

ken sich auf natürliche Rot- und  

Rotbrauntöne. 

Ein wichtiges Ziel in der Gebäu-

degestaltung ist die Verwendung 

typischer Eindeckungen und Farb-

töne. Eine dezente Unregelmäßig-

keit in der Oberflächenstruktur 

und Farbe verleiht der Dachhaut 

eine lebhafte und natürliche Er-

scheinung. 

Engobierte oder glasierte Ziegel 

sind untypisch und wirken durch 

Farbgebung und glänzende Ober-

flächen nachteilig auf das Erschei-

nungsbild der Dachlandschaft. 

Maßgebend für die Farbwahl ist 

jeweils die direkte Nachbarschaft. 

Neue Dacheindeckungen sollten 

sich in Material, Farbgebung, Form 

und Größe an der bestehenden 

Dachlandschaft orientieren.

-  Dach

Dachabschlüsse an einem Neubau mit angeputztem Ortgang.
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Abb. oben

Dacheindeckungen

historische Eindeckung ohne Falz 

1 Biberschwanz

2 Hohlpfanne 

Eindeckung mit Falz

Hohlfalzziegel, Doppelmuldenfalzziegel 

(ohne Abbildung)

3 moderner Tondachziegel als geradliniger 

Glattziegel

1 2 3

FÖRDERVORGABEN DACH

 ▪ Satteldach mit ortstypischer Dachneigung von 43 bis 53 Grad

 ▪ Geringe Dachüberstände an Ortgang und Traufe

 ▪ Dachränder mit Ortgang und Traufe in geschlossener Ausfüh-

rung; Ausführungsdetails nach historischem Vorbild; Ortgang-

verblechung in filigraner Ausführung; keine Verblendung durch 

Kunststoff, Faserzementplatten o. Ä.

 ▪ Verwendung naturfarben gebrannter Ziegel  

(naturrot, nicht engobiert, nicht glasiert)

 ▪ Verwendung ortstypischer Ziegelarten in auf das Gebäude abge-

stimmten Ziegelgrößen (Biberschwanz-, Hohlpfannen-, Hohlfalz- 

oder Doppelmuldenfalzziegel) bzw. moderne Tondachziegel

 ▪ Aufbauhöhe bei notwendiger Aufsparrendämmung gering halten

 ▪ Ausbildung von Verblechungen in Kupfer, Zinkblech oder pulver-

beschichtetem Metall (z.B. im Farbton DB 703)

 ▪ Schneefang in Kupfer oder Zink (Abstimmung Gesamtsystem)

 ▪ Regenrinne und Regenfallrohre in Kupfer oder Zink 

 ▪ Dachbegrünung als Klimaanpassungsmaßnahme

 ▪ Kaminköpfe verputzt oder verblecht

 ▪ Schornsteinhauben in flacher Ausführung



 x 

 y 

 x 

 y 

 x 

 y 
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Dachaufbau

Historische Dächer zeigen auf-

grund ihrer früheren Nutzung 

als einfache Lagerräume kaum 

Dachöffnungen oder Dachauf-

bauten. Mit dem Ausbau und 

der Nutzung der Dachräume zu 

Wohn- und Wirtschaftsräumen 

wurden zusätzliche Öffnungen für 

eine ausreichende Belichtung und 

Belüftung nötig. Dachaufbauten 

als untergeordnete Einzelelemen-

te sollten sich in die umgeben-

de Dachlandschaft sowie in die 

jeweilige Dachfläche einfügen.  

Abb. links

Proportionen von Dachgauben 

Gut proportionierte Dachgauben sind 

stehend (Stehgauben) im Verhältnis 1:1,2 

oder 1:1,4 ausgebildet. Bei Schleppgauben 

ist auch ein Verhältnis von 1:1 möglich.

1:1 1:1,2 1:1,4 1:1,6

Abb. oben

Einfügung von Dachaufbauten

Durch eine zurückhaltende Gestaltung 

in Form, Farbe und Materialität lassen 

sich Dachaufbauten harmonisch in die 

Dachfläche integrieren. Die Einheit von 

Dach und Dachaufbauten kann durch 

die Verwendung des gleichen Dachein-

deckungsmaterials noch einmal verstärkt 

werden.

Durch die Baukörper- und Fassa-

dengliederung sind bereits axiale 

Bezüge vorhanden, durch deren 

Aufnahme eine harmonische An-

ordnung erzielt werden kann. Aber 

auch Anzahl, Maßstäblichkeit und 

Proportion lassen sich hierüber 

bestimmen und angemessen ins 

Verhältnis setzen.

Gaube

Gelungene Dachgauben fügen sich 

in die Dachfläche ein und zeichnen 

sich durch die Nähe zur Traufe aus. 

Nach dem Vorbild historischer Dach-

-  Dachaufbau



min. 1,20 m

zwischen mehreren 

Dachaufbauten

mind. 0,40 m, max. 1,00 m

zwischen sichtbarer 

Traufkante und Unterkante 

Dachaufbau  

mind. 1,50 m

Abstand Dachaufbau zur 

Außenkante Giebelwand 

h max. 1,60 m

zwischen sichtbarer 

Unterkante und 

Traufkante 

max. Gesamtbreite aller Gauben (b1 + b2 + b3 +……) = 1/3 der Traufbreite
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Abb. oben

Anordnung von Dachaufbauten

Gelungene Dachaufbauten fügen sich in 

die Dachfläche ein.

aufbauten sind dies in kleiner Form 

Schleppdach-, Satteldach- oder 

Walmdachgauben. Bei entspre-

chender Gestaltung lassen sich 

auch einzelne Flachdachgauben gut 

in die Dachfläche integrieren.

Dachfenster

Dachflächenfenster können durch 

Größe und Anordnung die ruhi-

ge Wirkung des geschlossenen 

Daches stören und sollten bevor-

zugt auf rückliegenden, weniger 

einsehbaren Dachflächen Verwen-

dung finden. Durch axiale Bezüge 

zu vorhandenen Wandöffnungen, 

Mindestabstände von je einem 

Sparrenfeld zueinander, einen in-

tegrierten Einbau in die Dachfläche

und einer auf die Dachdeckung 

abgestimmten Außenabdeckung  

lassen sich dennoch gestaltungs-

verträgliche Lösungen realisieren.

Firstverglasung / Lichtband

Eine Firstverglasung ermöglicht 

den Blick zum Himmel und schafft 

blendfreie Lichtverhältnisse für 

das Wohnen und Arbeiten unter 

dem Dach. So dringt viel Licht ins 

Innere und die Dachfläche bleibt 

weitgehend ungestört. Um die 

Aufbauhöhe der Firstverglasung 

möglichst niedrig zu halten, soll-

ten die Elemente flächenbündig in 

die Dachfläche integriert werden.

Dachloggia

Private Freisitze können die Wohn-

qualität erheblich steigern. Ins-

besondere Dachloggien wirken 

jedoch durch größere Einschnitte 

in die Dachfläche in besonderer 

Weise störend. Dachloggien soll-

ten daher auf vom öffentlichen 

Raum nicht einsehbaren Dachflä-

chen angeordnet werden.
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Abb. oben links

Traditionelle Schleppdachgauben 

Abb. oben rechts

Moderne Flachdachgauben können den 

Lichteintrag erhöhen - Größe, Material 

und Proportion sind auf das Gebäude 

abzustimmen.

Bei einer Gaubensanierung bzw. bei 

einem Neuaufbau ist auf ein ausgewoge-

nes Verhältnis von Gaubenkonstruktion 

zur Belichtungsfläche zu achten. Geringe 

Profilquerschnitte für schlanke Ansichts-

flächen lassen sich u.a. durch folgende 

Maßnahmen herstellen: 

 ▪ Wände möglichst als Sandwich-Kons-

truktion / Isolation zwischen den 

Sparren

 ▪ Ortgangausbildung mit minimaler Höhe 

und möglichst geringen Vorsprüngen

 ▪ Geringe Traufhöhen

 ▪ Dachanschlüsse mit wenig sichtbarem 

Blech ausführen

 ▪ Fensterkonstruktion mit feinen Profilen, 

Sprossen, Anschlägen

-  Dachaufbau

FÖRDERVORGABEN DACHAUFBAU 

 ▪ Dachaufbauten als Schlepp-, Satteldach-, Walmdach- oder  

Flachdachgaube

 ▪ Anordnung und Abmessungen wie in Abbildung auf S. 29  

dargestellt

 ▪ Stehende Formate (Seitenverhältnis im 1:1,2 bis 1:1,6;  

Schleppgauben auch mit einem Seitenverhältnis 1:1)

 ▪ Schmale Ansichtsflächen; Ortgang mit geringem Dachüberstand

 ▪ Seitenwandungen verputzt; gegliederte Verblechung;  

Holzverschalung; streichfähige Bauplatten

 ▪ Dacheindeckung in Abstimmung auf das Hauptgebäude

 ▪ Gauben ohne Hängerinne und Fallrohre

 ▪ Gaubenfenster ca. 20 % kleiner als die Fassadenfenster

 ▪ Dachflächenfenster bis 1,00 m² Glasfläche je Fenster in ste-

hendem Format; Einbau nahezu flächenbündig zur Dachfläche; 

Farbe der Außenabdeckung in Abstimmung auf Farbe der Dach-

eindeckung

 ▪ Firstverglasung möglichst flächenbündig in die Dach- oder 

Unterkonstruktion integrieren



Traufkante der Gaube 
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1a

1c

2c

1b

2a

2b

Detailzeichnung Schleppgaube

1a Ansicht | 1b Horizontalschnitt

1c Vertikalschnitt

Detailzeichnung Flachdachgaube

2a Ansicht | 2b Horizontalschnitt

2c Vertikalschnitt

h max. 1,60 m

mind. 0,40 m, 

max. 1,00 m

Unterkante der Gaube

Unterkante der Gaube

Traufkante Gebäude
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Solaranlagen 

Die Energieversorgung wird zu-

künftig verstärkt durch erneuer-

bare Energien erfolgen. Für die 

Nutzung von Solarenergie in 

Gebäuden in innerörtlichen Ge-

bieten kommen gegenwärtig  vor 

allem Fotovoltaikanlagen sowie 

Solarthermieanlagen zum Ein-

satz. 

Obgleich entsprechende Anla-

gen einen wichtigen Baustein im 

Ausbau erneuerbaren Energien 

darstellen, können die Anlagen 

die Erscheinung eines Gebäudes 

oder gar eines gesamten Orts-

bildes erheblich beeinträchtigen. 

Stadtgestalt und Klimaschutz 

schließen sich dennoch nicht aus. 

Unter Berücksichtigung grund-

legender Kriterien zur Einsehbar-

keit, der Anordnung, Montage 

und Materialwahl lassen sich 

an den meisten Standorten die 

Ziele einer ortsbildverträglichen 

Gestaltung mit den Ansprüchen 

einer Nutzung von Solarenergie 

vereinbaren. 

Einige Anlagen lassen sich zudem 

bereits in der Farbgebung, der 

Farbintensität und im Reflexions-

grad weitreichend anpassen und 

bieten damit die Möglichkeit einer 

verbesserten Integration in die be-

stehende Dachlandschaft vor allem 

in historisch sensiblen Bereichen. 

Verfahrensfreie Bauvorhaben

Die Verfahrensfreiheit von Solar-

anlagen ist in Art. 57 Absatz 1 Nr. 

3 der Bayerischen Bauordnung 

geregelt. Die Vorschriften des 

Bauordnungsrechts sind aber auch 

hier einzuhalten.

-  Solaranlage

GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN SOLARANLAGE

 ▪ Solaranlagen sollten sich der eingedeckten Dachfläche unterordnen

 ▪ Ausschließlich ein Solarsystem auf einer Dachfläche mit einheitlichen Modulen

 ▪ Montage parallel zur Dachfläche mit geringer Aufbauhöhe oder in die Dachfläche integriert

 ▪ Ausbildung einer rechteckigen, geschlossenen Fläche ohne Versprünge

 ▪ Abstand zu den Dachrändern sollte mindestens das Doppelte des Dachüberstands betragen

 ▪ Fotovoltaik-Anlagen möglichst mit rahmenlosen, schwarzen Modulen und matter Oberfläche

 ▪ Wenn möglich, Solaranlage farblich weitgehend an die Farbe der Dacheindeckung anpassen

Bayerisches 

Denkmalschutzgesetz

Sofern die Anlagen erneuerbarer 

Energien überwiegend dem Ener-

giebedarf im Baudenkmal oder zu 

seiner energetischen Verbesse-

rung dienen, kann eine denkmal-

rechtliche Erlaubnis nur versagt 

werden, soweit überwiegende 

Gründe des Denkmalschutzes 

entgegenstehen. Maßgebend ist, 

dass vorrangig der Energiebedarf 

im Baudenkmal abgedeckt wird. 

Auf Flächen, die nicht vom öffent-

lichen Raum einsehbar sind, sind 

(auch) herkömmliche Anlagen in 

der Regel erlaubnisfähig. 

In Ensembles sind bei vom öf-

fentlichen Raum aus einsehbaren 

Flächen entsprechende Anlagen, 

die mit dem Erscheinungsbild des 

Ensembles denkmalfachlich ver-

einbar sind (z. B. in die Dachfläche 
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integrierte Anlagen, Folien etc.), 

in der Regel erlaubnisfähig. Ent-

sprechendes gilt bei sogenannten 

Nähefällen. Bei Einzeldenkmälern 

sind auf vom öffentlichen Raum 

aus einsehbaren Flächen denk-

malverträgliche PV-Anlagen, die 

mit dem Erscheinungsbild des 

Denkmals im Einzelfall denkmal-

fachlich vereinbar (z. B. Solarzie-

gel, Solarfolien, in die Dachfläche 

integrierte Anlagen etc.) und 

ohne nachteilige Auswirkungen 

auf die Substanz sind, ebenfalls 

regelmäßig erlaubnisfähig.

Denkmalschutzrechtliche 

Erlaubnis

Der Antrag auf eine denkmal-

schutzrechtliche Erlaubnis nach 

Art. 6 DSchG ist beim Landrats-

amt Schwandorf als Untere Denk-

malschutzbehörde zu stellen. 

www.landkreis-schwandorf.de  

Abb. 1 und 2

Denkmalschutz mit Vorbildfunktion - 

barockes Kongregationshaus in Würzburg. 

Die neue Dachdeckung integriert kleintei-

lige, farblich auf den historischen Bestand 

abgestimmte Indach-Solarmodule. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Denk-

malpflege, Fotos: Matthias Hofner / BLfD








































































